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Vormerkung: 
 
Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 0,57ha im Geltungsbereich des rechts-
kräftigen Bebauungsplanes Nr. 02-62/1a „Südlich Klötzlmüllerstraße - Verlängerung Sylven-
steinstraße“. Das zur Überplanung vorgesehene Areal liegt zwischen der Klötzlmüllerstraße im 
Norden, der Straße Obere Liebenau im Westen und der Straße In den Schwaigen im Osten 
bzw. Südosten. Das nahezu ebene Gelände ist allseitig von bestehender Bebauung umgeben 
und beinhaltet erhaltenswerte Einzelbäume. Neben der alten Hofstelle finden sich dort derzeit 
überwiegend Flächen für Holzverarbeitung sowie Lagerflächen wieder. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 02-62/1a „Südlich Klötzlmüllerstraße - Verlängerung Sylvensteinstraße“ 
besitzt seit 05.11.2001 Rechtskraft. Grundlage des städtebaulichen Konzepts war die vormals 
geplante „Innere Anbindung West“. Von hoher Frequentierung ausgehend, wurden damals nicht 
nur umfangreiche Festlegungen zum Immissionsschutz Teil der Planung, sondern auch Überle-
gungen, neben Wohnnutzungen stadtteilzentrale Nutzungen zu etablieren. Ausgehend vom 
Verlauf der geplanten Verbindungsstraße sollte der Übergang zum Ortsrand und den benach-
barten Dauerkleingärten geschaffen werden. 
 
Während in der Folge teilweise unter Änderung der ursprünglichen Planung bzw. Erteilung von 
Befreiungen die Wohnbauflächen mit Mehrfamilienhäusern an der Oberen Liebenau sowie 
Einfamilien- bzw. Atriumhäusern In den Schwaigen entstanden, wurde die Entwicklung eines 
Stadtteilzentrums mitsamt der Inneren Anbindung West nicht weiterverfolgt und auch der Orts-
rand mit Anschluss an die Dauerkleingartensiedlung und landwirtschaftlicher Maschinenhalle 
nicht wie geplant ausgebildet. Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Westtangente 
wurde schließlich mit Plenumsbeschluss vom 02.06.2017 verfügt, dass in der weiteren Bauleit-
planung keine Berücksichtigung der Inneren Anbindung West mehr erfolgt. 
 
Auf Grund dieser Entwicklungen, findet sich heute eine Situation wieder, die mit der ursprüng-
lichen Zielsetzung der Planung nicht mehr übereinstimmt und Anlass zur Neuformulierung gibt. 
Vor diesem Hintergrund wurde 2018 ein Grundstückstauschvertrag zwischen Eigentümern und 
der Stadt geschlossen, der Regelungen zu zwei Teilflächen beinhaltet: Zum einen betreffend 
eine nordöstliche Teilfläche an der Straße Obere Liebenau (vorliegendes Deckblatt Nr. 5) und 
zum anderen betreffend eine südöstliche Teilfläche auf dem Areal der geplanten Kleingarten-
anlage, im Anschluss an den bestehenden Siedlungsrand (Deckblatt Nr. 6). Im Bereich des vor-
liegenden Deckblattes Nr. 5 soll Geschosswohnungsbau errichtet werden, im Bereich des 
Deckblattes 6 kleinteiliger individueller Wohnbau.  
 
Für den Bereich des Deckblattes Nr. 6 konnte anhand von Konzeptvarianten in der Bausenats-
sitzung vom 13.12.2019 der Änderungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 02-62/1a „Südlich 
Klötzlmüllerstraße - Verlängerung Sylvensteinstraße“ gefasst werden. Für den vorliegenden Be-
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reich des Deckblattes Nr. 5 wurde in gleicher Sitzung 2. Lesung beschlossen, da fehlende 
Stellungnahmen des Natur- und Klimaschutzes als unerlässlich erachtet wurden. Die Stellung-
nahmen von Natur- und Klimaschutz wurden zwischenzeitlich eingeholt.  
 
Für den vorliegenden Bereich wurde das Büro EGL, Landshut mit der Erstellung eines städte-
baulichen Entwurfes beauftragt. Im Ergebnis sind daraus im kooperativen Verfahren mit den 
Eigentümern drei Konzeptvarianten entstanden. 
 
Variante 1 bildet gegenüber der Klötzlmüllerstraße im Norden und der bestehenden Bebauung 
im Westen der Oberen Liebenau einen geschlossenen Riegel aus. Dahinterliegend ordnen sich 
drei Punkthäuser an der östlichen Grundstücksgrenze an, die einen Übergang ins Einfamilien- 
und Atriumhausquartier In den Schwaigen eröffnen. Die Riegelbebauung besteht aus insgesamt 
drei Gebäuden mit jeweils IV Geschossen, die durch zwei II-geschossige, durchgehbare 
Zwischenbauten verbunden werden. Dimensionierung und Orientierung erinnern an die beste-
hende Geschosswohnungsbebauung an der Oberen Liebenau. Die dahinterliegenden Punkt-
häuser sind mit III Geschossen geplant. Alle Obergeschosse sind als Staffelgeschosse ausge-
bildet, deren Freibereiche ins Quartiersinnere zeigen, wo Spielplatzflächen dargestellt werden. 
Die Ecksituation im Nordwesten bietet sich als Ladenfläche an. In diesem Zusammenhang 
können auch Vorzonen mitgenutzt werden. Begrünte Vorzonen können Pufferfunktion zwischen 
Straßen- und Wohnräumen übernehmen, auch gegenüber der benachbarten Bestandsbe-
bauung. In den Straßenräumen der Oberen Liebenau und der Klötzlmüllerstraße finden sich 
längs angeordnete Stellplätze wieder. Die dahinterliegenden Fuß- und Radwege dienen als Zu-
wegung zu den jeweiligen Hauseingängen. Über den bereits bestehenden verkehrsberuhigten 
Bereich In den Schwaigen werden die Punkthäuser fußläufig erreichbar. Der ruhende Verkehr 
ist überwiegend zur Abwicklung in einer großräumigen Tiefgarage vorgesehen, deren alleinige 
Zufahrt hier an der Klötzlmüllerstraße liegt. 
 
Variante 1a basiert auf Variante 1 und schafft durch Westverschiebung von Gebäude b mehr 
Platz im Quartiersinneren. Daraus folgt in Variante 1a eine andere Anordnung von Spielplatz-
flächen und Gehölzpflanzungen zwischen den Neubauten. Gleichzeitig verringert sich dadurch 
die begrünte Vorzone bzw. die Pufferfunktion zwischen Straßen- und Wohnräumen, auch 
gegenüber der benachbarten Bestandsbebauung. Es entsteht eine parallele Häuserflucht an 
der Oberen Liebenau, die sich nur im Bereich der Ladeneinheit aufweitet. Diese Variante wird 
von Eigentümerseite präferiert. 
 
In Variante 2 wird die IV-geschossige Riegelbebauung gegenüber der Klötzlmüllerstraße bis 
auf eine einheitliche Häuserflucht an der Oberen Liebenau verlängert. Es findet keine Auf-
weitung im Straßenraum der Oberen Liebenau mehr statt. Der nördliche Verbindungsbau wird 
von II auf III Geschosse erhöht. Daran anschließend findet südlich von Gebäude b in Variante 2 
eine Zäsur statt, die durch ein im Vergleich zu den Vorgängervarianten bis zur Oberen 
Liebenau verlängertes, III-geschossiges Gebäude e markiert wird. Südlich davon setzt sich die 
Bebauung wieder als straßenbegleitender Riegel gegenüber der bestehenden Bebauung im 
Westen der Oberen Liebenau um - I Geschoss verringert - mit III Geschossen fort. An die so 
entstandenen zwei L-förmigen Winkel ordnet sich östlich jeweils ein III-geschossige Punkthaus 
an. Die Obergeschosse der Punkthäuser sind nicht mehr als Staffelgeschosse geplant. Es ent-
steht insgesamt mehr Wohnfläche mit günstiger Ausrichtung. Spielflächen verteilen sich auf 
zwei zentrale Bereiche. Hofsituationen können identitätsstiftend wirken, darüber hinaus gliedert 
die Zäsur nicht nur das Bauvolumen gegenüber der westlich benachbarten Bestandsbebauung, 
sondern bietet auch Möglichkeiten als Zone für Nebenanlagen, Begrünung und Begegnung. 
Eine zweite Ecksituation bietet zusätzlich die Möglichkeit zur Etablierung einer den Anwohnern 
dienenden Nutzung. In der Variante 2 wird die alleinige Zufahrt zur Tiefgarage von der Klötzl-
müllerstraße an die Obere Liebenau verlegt. 
 
Alle Varianten könnten städtebaulich durch eine Verkürzung des Baukörpers, alternativ Ver-
größerung der freien Fläche im EG entlang der Klötzlmüllerstraße optimiert werden, um im Ein-
mündungsbereich eine nutzbare Platzfläche zu schaffen, die auch durch eine Nahversorgung 
(z.B. Bäcker, Metzgerei) ergänzt werden kann. 
Darüber hinaus besteht durch Teilung der Tiefgarage in eine nördliche, über die Klötzlmüller-
straße anfahrbare bzw. in eine südliche, über die Obere Liebenau anfahrbare Hälfte die grund-
sätzliche Möglichkeit durch die Schaffung einer Zäsur ohne Unterbauung eine qualitätvollen, 
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kleinklimatisch wirksamen Grünzone zu schaffen um den Bedenken der unteren Naturschutz-
behörde Rechnung zu tragen. Allerdings ist in der Folge zu berücksichtigen, dass in gewissen 
Umfang mehr Verkehr in die Siedlung geleitet wird. 
 
Alle vorliegenden Varianten erreichen eine Gebäudegrundfläche aus der eine Grundflächenzahl 
(GRZ) über der gem. Baunutzungsverordnung für Allgemeine Wohngebiete vorgesehenen 
Obergrenze von 0,4 folgt. Gleichzeitig erreichen alle Varianten eine Geschossfläche aus der 
eine Geschossflächenzahl (GFZ) über der gem. Baunutzungsverordnung für Allgemeine Wohn-
gebiete vorgesehenen Obergrenze von 1,2 folgt. Alle Varianten benötigen eine Abweichungen 
von der Abstandsflächenregelung der bayerischen Bauordnung, die sowohl die quartiers-
internen Gebäudeabstände betreffen als auch teilweise Abstände zu den Straßenmitten. 
Überschreitungs- bzw. Abweichungsmöglichkeiten von Obergrenzen bzw. Abstandsflächen-
regelungen sind vom Gesetzgeber vorgesehen und sind zwingend auf dem Weg zu einem kon-
kreten Bebauungsplanentwurf im Laufe des Verfahrens zur Überprüfung vorzusehen. 
 
Ausgehend von den höchsten Dichtewerten aus den drei vorliegenden Varianten, ist auf einer 
Gebäudegrundfläche von ca. 2.400m² die Realisierung von ca. 8.000m² Geschossfläche 
beabsichtigt. Daraus errechnet sich anhand der Grundstücksgröße von 0,53ha eine Grundflä-
chenzahl (GRZ) von 0,45 (ohne Stellplätze, Nebenanlagen und Tiefgaragen) bzw. eine Ge-
schossflächenzahl (GFZ) von 1,51. Daraus ergeben sich auf statistischer Basis ca. 200 Einwoh-
ner verteilt auf ca. 87 Wohnungen. In den vorliegend untersuchten Varianten ergibt sich daraus 
ein Bedarf an ca. 130 Stellplätzen. 
 
Wenn ein Vergleich mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan herangezogen werden soll, ist zu 
beachten, dass diesem konzeptionell ein Mischgebiet mit der Etablierung stadtteilzentraler 
Nutzungen neben Wohnnutzungen zugrunde lag. So ermöglichte der rechtskräftige Bebauungs-
plan im vorliegenden Änderungsbereich auf einer Grundstücksgröße von 0,41ha ca. 2.000m² 
Gebäudegrundfläche mit ca. 4.400m² Geschossfläche. Dies entspricht einer GRZ von 0,48 bzw. 
einer GFZ von 1,07. Daraus ergeben sich auf statistischer Basis bei 2.428m² dem wohnen die-
nenden Geschossflächen im (MI 1) ca. 61 Einwohner verteilt auf ca. 26 Wohnungen. 
 
Bei Betrachtung der für Geschosswohnungsbau vorgesehenen Teilbereiche im Gesamtgel-
tungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes, nämlich (MI 1), (MI 2) und (WA 4), ergibt 
sich im Bestand eine GRZ von 0,47 (ohne Stellplätze, Nebenanlagen und Tiefgaragen) und 
eine GFZ von 1,45. Für den Fall der Realisierung der vorliegenden Planung mit den höchsten 
Dichtewerten aus den drei vorliegenden Varianten, ergibt sich eine GRZ von 0,46 bzw. eine 
GFZ von 1,64. 
 
Die Unterschiede zwischen rechtskräftiger und vorliegend geplanter Bebauung stehen vor allem 
im Zusammenhang mit Nutzungskonzept, privater und öffentlicher Grundstücksfläche und 
Geschossigkeitserhöhung. Während die ursprüngliche Planung noch umfangreiche öffentliche 
Flächen für eine Platzsituation vorhielt und maximal dreigeschossige Bebauung vorsah, ist in 
der vorliegenden Überplanung eine geringe öffentliche Platzsituation vorgesehen und eine 
Erhöhung der Geschossigkeit geplant. Mit ähnlicher Ausrichtung wie die vorliegenden 
Varianten, jedoch unabhängig von der vorliegenden Planungsinitiative, wurde dem Gestaltungs-
beirat bereits in öffentlicher Sitzung vom 28.07.2016 schon einmal eine Planung zur Änderung 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes vorgelegt. Die Empfehlungen liegen als Anlage bei. Aus 
Sicht der Verwaltung sollte die Variante 1a mit der Maßgabe einer Verkürzung des Baukörpers 
entlang der Klötzlmüllerstraße, um eine größere Platzsituation im Kreuzungsbereich zu er-
halten, einer Konkretisierung der Bebauungsplanänderung zugrunde gelegt werden. 
 
Geplant ist die Art der baulichen Nutzung von Mischgebiet (MI) in Allgemeines Wohngebiet 
(WA) zu ändern. Daraus ergibt sich anhand der vorliegenden Varianten eine Erhöhung der Ge-
schossfläche, die der Wohnnutzung dient, um ca. 5.800m². Gemäß der Neufassung der Richt-
linie zur Bereitstellung von Flächen für den sozialen Wohnungsbau (Landshuter Modell) vom 
06.10.2017 sind davon 20%, d.h. ca. 1.160m², für den geförderten Wohnungsbau bereitzustel-
len. 
 
Stellungnahme Naturschutz 
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„Die geplante Änderung des Bebauungsplanes wird grundsätzlich mit Bedenken gesehen, da 
die geplante Nachverdichtung zu einer erblichen zusätzlichen Versiegelung führt und die grün-
ordnerische Gestaltung deutlich verschlechtert wird. Durch die verdichtete Bebauung mit einer 
fast vollständigen Unterbauung mit einer Tiefgarage ist eine Pflanzung und Entwicklung von 
Großbäumen kaum bzw. nur sehr eingeschränkt möglich. Für eine gute Entwicklung von 
Bäumen ist für Bäume II. Wuchsklasse eine mindestens 1 m tiefe gut durchwurzelbare Fläche 
von 16 m² und bei Bäumen I. Wuchsklasse von 25 m³ erforderlich.  
 
Die geplante viergeschossige Straßenschlucht mit der bestehenden Nachbarbebauung ist grün-
ordnerisch und kleinklimatisch bedenklich, da einerseits durch den geringen Standraum die Ent-
wicklung der Bäume eingeschränkt ist und andererseits eine Durchlüftung des Siedlungsbe-
reichs minimiert wird. Die hoch verdichtete Bauweise mit der bestehenden Nachbarbebauung 
wirkt unserer Auffassung nach als Fremdkörper in der umgebenden meist zweigeschossigen 
Bebauung und städtebaulich gerade nach dem geplanten Wegfall der Erschließungsstraße 
West nicht nachvollziehbar. 
Im Planungsgebiet sind mehrere geschützte Bäume. Davon sind 3 Walnussbäume, sowie ein 
alter Kirschbaum im mittleren Planungsbereich erhaltenswert. Es wird daher empfohlen hier 
einen Grünzug mit Erhalt der Bäume einzuplanen.  
 
Bezüglich des Artenschutzes ist das Gebiet für Brutvögel und Fledermäuse, sowie ev. für Repti-
lien von Bedeutung. Der genaue Artenbestand ist jedoch noch zu erheben und eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen. 
Bezüglich der verschiedenen Varianten kann aus naturschutzfachlicher Sicht keiner Variante 
zugestimmt werden. Vielmehr sollte allenfalls eine gemäßigte Nachverdichtung auf Basis des 
bestehenden Bebauungsplans mit Baumplatz an der Eingangskreuzung, einem Grünzug in der 
Mitte mit den zu erhaltenden Bäumen und einem Platz am südlichen Ende mit der erforder-
lichen Erweiterung des Planungsgebiets weiterverfolgt werden.“ 
 
Stellungnahme Klimaschutz 
„Neben einem guten Wärmeschutz und einer rationellen Energieversorgung ist eine gewisse 
städtebauliche Kompaktheit sowie die Orientierung der Gebäude wesentlich für den zu er-
wartenden Energieverbrauch. Daher ist eine sinnvolle Kompaktheit der Baukörper grundsätzlich 
erwünscht. In der vorliegenden Planung können aufgrund der Ausrichtung der Baukörper  
solare Gewinne kaum oder nicht genutzt werden. Die Variante 02 ermöglicht wenigstens solare 
Gewinne der Baukörper a und e. In den Varianten 01 und 01a sind solare Gewinne nur 
teilweise im Baukörper a möglich. Die übrigen Baukörper sind aus dieser Sicht energetisch 
falsch ausgerichtet oder beschatten sich gegenseitig. Durch falsche Ausrichtung der Baukörper 
werden gegenüber einer Ausrichtung der Hauptfassade nach Süden nach Literaturangaben bis 
zu 35% und durch Verschattung bis zu 30% der möglichen Solargewinne verschenkt, was 
letztlich mit einem höheren Heizenergiebedarf einhergeht. 
 
Hinsichtlich der Klimawandelanpassung ist die Ausrichtung und Gestaltung der Gebäude eben-
falls als problematisch einzustufen. Durch die zu erwartenden heißeren Sommertage ist bei der 
Planung eine gute Durchlüftung und gute Klimatisierung zu beachten. Angesichts der Haupt-
windrichtungen aus West und Ost ist der bestehende Riegel, der wohl aus Lärmschutzgründen 
so angeordnet wurde, bereits problematisch. Einen zweiten Riegel im Straßenzug Obere 
Liebenau würde eine sommerliche Überhitzung extrem begünstigen. Zum Einen erhitzt sich der 
nach Süden gerichtete schattenfreie Straßenzug durch die Sonneneinstrahlung. Zum Anderen 
verhindern die beiden parallel verlaufenden Riegel eine notwendige Durchlüftung. Ost-West-
orientierte Hauptfassaden weisen gegenüber südorientierten Hauptfassaden in den Sommer-
monaten eine längere Gesamtbesonnungsdauer mit einem entsprechend höheren Überwär-
mungsrisiko auf. Beide Effekte, mangelnde Durchlüftung und unerwünschte Solargewinne im 
Sommer würden sich verstärken. Eine unerwünschte sommerliche Aufheizung der Wohnungen 
ist damit vorprogrammiert.  
 
Die nahezu vollflächige Unterkellerung des Grundstückes für die Erstellung der Tiefgaragen 
verhindert eine flächenhafte oberflächige Versickerung des Regenwassers und die natürliche 
Kühlung durch Verdunstung. Außerdem ist damit die Möglichkeit genommen, Baumstandorte 
für große Bäume mit kühlender Wirkung zu schaffen. Aus diesen Gründen ist die vorliegende 
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Planung hinsichtlich des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung stark optimierungs-
bedürftig. 
 
Daher empfehlen wir dringend eine Überplanung mit folgenden Zielvorgaben. Es sollte an einer 
gewissen städtebaulichen Kompaktheit festgehalten werden. Es ist ein kleines Verhältnis von 
der Hüllfläche A zum Gebäudevolumen V (kleines A/V-Verhältnis) anzustreben, um den 
Wärmeverlust des Gebäudes bei gleichem Dämmstandard zu reduzieren. Gleichzeitig sind 
durch die Ausrichtung der Gebäude nach Süden die Solargewinne zu optimieren. Dies 
wiederum setzt voraus, dass die Gebäude sich gegenseitig möglichst wenig verschatten. Die 
Südfassaden erhitzen sich wegen der steil stehenden Sonne im Hochsommer zwar weniger als 
Westfassaden, trotzdem sind entsprechende temporäre Verschattungssysteme vorzusehen. 
Durch geschickt angelegte Lücken in der Gebäudeanordnung (Vermeidung von winterlicher 
Verschattung) sollten Räume für große schattenspendende Laubbäume vorgesehen werden.  
Um die Baumstandorte schaffen zu können, müssen die Tiefgaragen kompakter geplant wer-
den, so dass Teile der Grünflächen nicht unterkellert sind. Dies würde auch die für die Grund-
wasserneubildung wichtige oberflächennahe Versickerung (Grundwasserschutz) des Regen-
wassers ermöglichen. 
 
Aufgrund der angestrebten kompakten Bebauung und der wegen der Tiefgarage vorgesehenen 
Unterkellerung (Versorgungsinfrastruktur) könnte sich auch unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten eine oder zwei zentrale effiziente Wärmeversorgungen mit regenerativen 
Energien oder mit Kraft-Wärmekopplung in Kombination mit Solarthermie anbieten. Es könnte 
hilfreich sein, dies bereits bei der Situierung der Tiefgaragen zu berücksichtigen.“ 
 
Um die Vorhaben realisieren zu können, ist eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. 
Diese wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt, da die zulässige 
Grundfläche der baulichen Anlagen im Geltungsbereich des vorgesehenen Deckblattes unter 
20.000 m² liegt, die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 
Landesrecht unterliegen, nicht begründet wird und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter bestehen. Damit ist 
kein Ausgleich nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erforderlich. Ebenso wenig 
besteht die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB. 
 
Das Deckblatt Nr. 5 zum Bebauungsplan Nr. 02-62/1a „Südlich Klötzlmüllerstraße – Verlänge-
rung Sylvensteinstraße“ wird nicht aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes ent-
wickelt. Da die geordnete städtebauliche Entwicklung des Stadtgebietes nicht beeinträchtigt 
wird, wird der Flächennutzungsplan gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 nach Satzungsbeschluss auf 
dem Wege der Berichtigung angepasst. 
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I. Änderungsbeschluss 
 
1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.  
 
2. Der Bebauungsplan Nr. 02-62/1a „Südlich Klötzlmüllerstraße - Verlängerung Sylvenstein-

straße“ vom 19.04.1996 i.d.F. vom 11.07.2001 - rechtsverbindlich seit 05.11.2001 wird für 
den im Plan vom 31.01.2020 dargestellten Bereich durch Deckblatt Nr. 5 geändert. 
Die Änderung erfolgt im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB (Bebauungsplan 
der Innenentwicklung). 
Wesentliche Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes sind: 
Ziel des Bebauungsplandeckblattes ist die Änderung der im rechtskräftigen Bebauungs-
plan gemäß Baunutzungsverordnung festgesetzten Gebietskategorie Mischgebiet (MI) hin 
zu Allgemeines Wohngebiet (WA). Unter Berücksichtigung schalltechnischer Gegebenhei-
ten und den Anforderungen an eine funktionierende Nahversorgung soll dadurch, orien-
tiert an aktuellen Wohnbedürfnissen und gültiger Stellplatzsatzung, auf die aktuell hohe 
Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt reagiert werden. In diesem Zuge soll sowohl der 
öffentliche Straßenraum unter Schaffung einer Platzsituation an der Klötzlmüllerstraße 
neugeordnet als auch die Festsetzungen dem heutigen Stand angepasst werden. 
Die Konzeptvariante 1a sowie die Begründung zur Änderung vom 31.01.2020 sind Gegen-
stand dieses Beschlusses. 

 
3. Im Sinne einer für die Stadt Landshut kostenneutralen Bauleitplanung hat der von der 

Planung begünstigte Grundeigentümer 
- alle durch die Bauleitplanung verursachten Kosten zu tragen (z.B. Planungskosten, 

Gutachten etc.), 
- alle innerhalb des Gebietes anfallenden öffentlichen Flächen (Straßen- und Wegeflä-

chen, öffentliche Grünflächen etc.) kostenlos und unentgeltlich vorab an die Stadt 
Landshut zu übereignen, 

- die anfallenden Erschließungskosten im Rahmen von Erschließungsverträgen oder 
städtebaulichen Verträgen zu 100% zu tragen. 

 
4. In den Hinweisen und in der Begründung zum Deckblatt ist auf das Energiekonzept der 

Stadt Landshut und das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich 
(EEWärmeG) hinzuweisen. 

 
5. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist zu prüfen, ob eine Nahwärmeversorgung 

für das Gebiet in Betracht kommt. 
 
6. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13a Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntzu-

machen. 
 
Beschluss: 
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II. Form der Unterrichtung der Öffentlichkeit 
 
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB über die allge-
meinen Ziele und Zwecke, sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung wird in der Form 
durchgeführt, als die Darlegung bzw. Anhörung für interessierte Bürger im Amt für Stadt-
entwicklung und Stadtplanung erfolgt. Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
 
Ort und Dauer sind in der Presse bekanntzumachen. 
 
Beschluss: 
 
 
 

 
    
 
 
 

Anlagen:  
Anlage 1 - Geltungsbereichsplan 
Anlage 2 - Begründung 
Anlage 3 - Konzeptvarianten 
Anlage 4 - Empfehlung des Gestaltungsbeirats vom 28.07.2016 
Anlage 5 - Stellungnahme Naturschutz 
Anlage 6 - Stellungnahme Klimaschutz 
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